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1694 A

MANDAT WIDER DAS TROELEN UND PRAKTIZIERENIN NIDWALDEN

"Demmenach Meine Gnädigen Herren Und Oberen [ Landarmann und Rat ] ettwass

Zeithss häro mit sonderem missfallen wahrgenomben , wie dass dieienige in

Annis 1672 und 92 an den Naehgmeinden dem Practicierartikul angehenkhte er-

leütherungen ( vermög deren das gantze Jahr hindurch aussett dem tag des

Ammansatzess , Zuo gelassen wäre nach billigkeit , und ohne gefahr , essen und

Trinkhen Zuo geben ) allzuo weith extendirt , die schrankhen der bescheidenheit

überschritten , und mit augenscheinlicher gefahr missgebraucht werden , in demme

man sieh nit gescheücht die gantze Zeit , sonderlich aber bey annäeherung der

Landtsgmeinden aus begierligkeit der Ehr , und Regiersucht allerhandt ohnnö-

thige Zuosamenkunfften , Gasteryen und Mahlzeiten anzuosechen durch so genante

Tröler und Jäger die Landtleüth in Hürth - Weinschänkh - , privat - und eigne

Häuser , auch auf offeness Feldt Zuosamen bescheiden , Treiben , und selbigen

speiss und Trankh geben Zuo lassen ; Dardurch leyder bey Villen die freye wähl

und handt gehemmet oder gar verkauff 'et , und zuo Zeiten mehrers der Tröleren

eytless geschwätz , Essen und Trinkhen , als etwan die Taugligkeit und ver¬

dienst der Personen wider die Gerechtigkeit und Liebe des nechsten angese-

chen ; Und dahero Volgsamb die Güetigkeit Gottes höchstenss verhönt , und be¬

leidiget worden . Damit allso solchem unguoten wesen abgeholffen und wir die

hierumben besorglich über uns gezogene Raath und straffen Gottes ableinen und

ausweichen mögen.

Allss haben Anno 1693 Hochgedacht M. G. H. und die Landtleüth allss ein gantze

Ehrende , frorribe Nachgmeindt Zuo Wyl an der Aa versambt die obangeregte beyde

erleütherungen alss schädlich aufgehebt , Cassiert und genichtiget , Zuomahlen

in Crafft dess allten von den gesambten Löblichen Ohrten der Eydtgnosschafft

[auf der Tagsatzung ] Zuo Baden aufgerichten und in dem Aeltisten 3 Ohrten

Pundt [ von 1291 ] begründten verbüntlichen Articulss inskünfftig die in dem

schwung gegangene Missbreüch und Unordnungen der Trib - und Trölereyen Zuosa-

menjagung der Landtleüthen alss auch das Essen und Trinkhen geben , Zahlen

und empfangen dass gantze Jahr hindurch so wohl in würth = Weinschenkh privat

und aignen häusem , offenem Feldt und heimblich oder öffentlich , es besche-

che gleich in eigenem oder anderen Hamen , durch sich selbst , oder durch an¬

dere als ein Sündtliches der guoten Policey [ ?] und dess gemeinen Wohlwesenss
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verderblichess werkh gäntzlich abgestrikt , und verbotten.

Allso welcher hinfüro mit trölen , jagen , Essen und Trinkhen geben , mit Treüw

oder Vertröstungen ansprechen , rrüöth oder gaben , biethen older biethen Zuo

Lassen , oder auf waserley andere wyss dem Artikul Zuo wider zuo verhandlen

sich befrechen wurde, das der oder dieselbe von Einem Ehrsamben . . . Gesesse¬

nen Landtrath , Welcher alle Fronfasten darumben (Ess seye gleich vonnöthen

oder nit ) angesechen werden solle , ahn Ehr undt guoth und Namblichen Zuo je¬

dem mahl umb gl . 25 bestrafft , auch nicht allein des Ambtss, darumben mann

geworben stillgestellet , sonderen desselben Jahrs gar Zuo keinem anderen Ambt

gelangen noch erwehlt werden mögen sollen . Die Treiber und Tröler aber sollen

allss Treüw und Ehrloose Leüth mit gleicher gelltstraff belegt , welche aber

die Buoss Zuo Zahlen nit habhafft oder sich dero weigerten eingethümet wer¬

den, und an der straff Zum Tag gl . 3 in Wasser und brod abdienen mögen.

Damit danne mann auch in erfarnuss bringen möge, wo etwan auch der gleichen

practiquen wider diesere Verordnung vorbeygehen , solle ein jeder Rathsfründt

bey seinem Eydt auch die Landtleüth durch fleissiges Aufsechen alles was sie

diesem Articul Zuo wider handlen , sechen oder hören wurden Zuoleyden , und an

behörigen Ohrten anzuozeigen pflichtig sein , und solle dem verleyder , so Er

kein Rathsfründ ist , der 5te Theil von ieder gelltstraff der gl . 25 Zuobehö¬

ren und geföligen.
Einig und allein solle Zuogelassen sein ahn allen öffentlichen Külwinen und

Eelsetten dass diejenige , welche Zuo solchen mahlzeiten eingeladen erschei¬

nen , und gastfrey gehalten werden in das jenige Hauss , darinnen das Kilwy oder

Hellsätenmahl gehalten wirdt , auch die jeweilige Schützenmeister , da man an-

schüesset , und an der gewohnten Kilwy, zuo dankhbahrer erkhantnus (So Ess

Jhnen beliebt ) Zwo Maass wein mögen verehren undt auftragen lassen.

Und damit auch niemand so weith befahret werde , wan je Zuo Zeiten ein Landt-

man oder guoter freündt Rechnung, Rathschlagens oder anderer geschafften

wegen dem Andern in sein Hauss Käme, solle einem solchen wohl etwan ein glass

mit wein oder auch ein Morgentmahl in bescheidenheit und ohne gefahr mögen

gegeben werden diserem Articul ohnschedlich.
Landtrath den 7. Juni 1694

Dieweilen auch Etwelche unschamige Personen nach Vollendung der gemeinden

den Jenigen , welche Aerribter bekhommen in jhren äignen häusseren oder auch dem

Erwehlten herren Landtarman in dem Wirthshauss , allwo die gewohnte Mahlzeit

gehalten wird , uberlägen gewäsen undt mit essen undt trinkhen sich ärgerlichen
verhalten haben : alls solle mithin auch verbotten sein , dass Zuo allen Zeiten
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Niemand den anderen ungeladen sich in dessen aigen oder auch auf eines ande¬

ren Kosten in ein Würthshauss Verfüege , oder herein schleüche by gl . 5 buoss,

der unvermögliche aber bey straff des thurns.

Schlusslichen auf das disere bestgemeindte verordtnung steiff und ohnzer-

brüchlich observiert und in schuldige uffacht genornben werde , so haben hoch¬

gedachte M. G. H. und die Landtleüth diseren ursatz beysetzen lassen , dass

Welcher , wär der auch were Niemand ausgenommen , vor Rath , Landtrath , Räth

undt Landtleüthen , gricht oder gmeindt anziechen fürbringen oder Rathschlagen,

darumben umbfrag hatten , oder scheiden thäte , under was schein und vorwandt

das ge beschechen möchte , das man das practicieren Zuotassen , die straff des

Practicierens mittern , old gar nachtassen sötte , der solle sein leben lang

Ehr und wehrtooss und M. G. H. Eintausent gutdin Zuo buoss ohn alte gnadt ver¬

fallen sein.

Die weiten auch M. G. H. disere Zeit hindurch wahr genornben , dass bey Kauff und

Merchten vitt unnöthige und Kostbahre weinkheüff angedinget , old sonsten auch

guoten willens bezahlt werden , gleicher gestatten , das man in ., schwung gebracht

bey gesellschafften und Zuosamenkunfften umb Zahlung der Uerthy old Zäch Zuo

meeren , ein anderen ausenzuoruoffen , old es auch dem Werth Zuo ubergeben.

Durch welches grosse gefahren gebraucht , und der gemachten Ordnung nachtheiti-

ge einbrüch einreissen Kenten.

Dahero haben hochgeacht M. G. H. verschidene Ehrsamb und wohtwyse Gesessene

Landträth den 23 Septembris Anno 1693 und den 20 . Septerribris Anno 1694 ver¬

ordnet , das man bey nambhafften Kauff und Merchten , alts umb tigende güeter

etc . wohl ein anständig dannoch ein bescheidtentlichen Weynkauff bezahlen,

bey geringeren und gemeinen Käuff und verkeuffen aber eines stukh Viehs und

der gleichen mehr nit alls einer dem anderen ein Mass Weyn Zuo weinkauff solle

bezahlen mögen . Kauffwein aber Zuo Trinkhen old Zuo bezahlen , Ehender der

Kauff old Mercht vollkommen beschlossen , und allein auf Künfftiges Zuosagen

hin gteichergestatten umb die Zehrung old Uerthy Zuo meeren ein ander ausser-

zuoruoffen , old den Würthen Zuo ubergeben Es gäntzlich verbotten undt abge-

strikt sein solle bey einhattlicher straff des Articuls.

Gleichermassen sotten als uberfahrer disess gesatzess geachtet werden , die¬

jenige , welche in Zeiten ledig Rathstellen old Plätzen old auch anderer

Landtsehrenämbteren , auss was vorwandt es beschehen möchte (die Landtleüth

old Uertner , die hierumben Zuo mehren haben ) in eignes old auch andere heüs-

ser bescheiden , oder auch in anderen gelegenheiten , auf den gassen undt Plät¬

zen (wie etwan beschehen sein möchte ) selbige Versuochen , von ihren gefassten



meinung abzuowenden oder mit anerpietung anderwerthiger Freündtschafft und

diensten old auch auss anderen respecten Sye dahin Zuo bereden , das seye di-

serem old jenem Zuo der ledigen Ehrenstell verhelffen wolten.

Welche auch folgsam mit einer dem Articul gemässenen straff angesechen werden

sollen . "

Kopie - AH 1 , 155 - 158
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